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I BASISDATEN für die Quartiergestal tungsp I anung 'Mangelegg' 

I 1. AUSNUETZUNGSBERECHNUNG 

I 
I 
I 
I 

Landfläche: Parzellen Nr. 1900'' und 1902 

Strassenabzug gernäss Berechnung der Gemeinde ./. 

Anrechenbare Arealfläche (A): 

Davon im QGP-Gebiet Zone A 
Davon im QGP-Gebiet Zone B 

21 '200 m2 
23 '071 m2 

46 '907 m2 

2 '636 m2 

44'271 m2 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Durchschnitt! iche Ausnützungsziffer (AZ) inkl. Bonus 0.35 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Zulässige Bruttogeschossfläche (BGF) m2 

Vorgesehene BGF m2 

Bruttogeschossfläche im QGP-Gebiet Zone A: 

REFH 
R'EFH 
DEFH 
3 MFH 

9 X 

20 X 

7 X 

150 m2 
140 m2 
160 m2 

Ausnützungsziffer im 
8 '700 m2 BGF 

QGP-Gebiet Zone A: 

21 '200 m2 A 
0.4 

Brut togeschossf I äche im QGP-Geb i et Zone B: 

EFH 
DEFH 

26 X 

10 X 

200 m2 
160 m2 

Ausnützungsziffer im 
6 '800 m2 BGF 

QGP-Gebiet Zone B: 

23 '071 m2 A 
0.3 

Bruttogeschossfläche tota I 

'''unter Abzug von 1252 m2 Wegfläche 

I 2. GEBAEUDETYPEN, WOHNEINHEITEN 

I 
I 
I 

Ei nfami I ienhäuser 
Doppelei nfami I ienhäuser 
Rei henei nfami I ienhäuser 
Mehrfami I ienhäuser 

Total 

(EFH) 
(DEFH) 
(REFH) 
(MFH) 

15'500 m2 

15 '500 m2 

1 '350 m2 
2 '800 m2 
1 '120 m2 
3 '430 m2 

5 '200 m2 
1 '600 m2 

27 Wohneinheiten 
16 tt 

29 11 

28 tt 

100 Wohneinheiten 

''\'.· 

8 '700 m2 

6 '800 m2 

15 '500 m2 
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Rechtsgrund I agen: 

Geltungsbereich: 

Zweck: 

Planungsmittel: 

- 1 -

Art. 

Der Gemeinderat erlässt, gestützt auf § 41 Kant. Bauge
setz und die kommunale Bauordnung (BauO) folgende 
Vorschriften zum Quartiergestaltungsplan 'Mangelegg'. 

Art. 2 

Die Vorschriften 
plan 'Mangelegg' 

gelten für 
Situation 

schwarz umrandete Gebiet. 

das 
Nr. 

im Quartiergestaltungs-
146 C-01· vom 11.02.1985 

Art. 3 

Der Zweck des Quart iergesta I tungsp I an es mit den beson
deren Vorschriften besteht darin: 

1. Die Bautypen bezüglich Dimension, Höhenlage und 
Haup tgesta I tungsel emen ten fest zu I egen. 

2. Strassen und Bauten gut ins bestehende Terrain ein
zupassen und Stützmauern und hohe Böschungen 
zu vermeiden. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Die Anordnung und Gestaltung der Aussenräume, 
Strassen, Wege und Plätze mit der direkten Umge
bung der Gebäude in Uebereinstimmung zu bringen, 
insbesondere die Umgebung der Bauten so zu gestal
ten, dass sie von den Erdgeschossen her gut ge
nutzt werden kann. 

Den grassräumlichen Bezug der Siedlung und ihre 
einheitliche Fernwirkung zu bestimmen. 

Die Nutzung als vorwiegend lockere Garten-Wohnsied
lung zu sichern und anderweitige Nutzungen zu ord
nen. 

Innerhalb des QGP-Gebietes die Verkehrs- und Par
kierungsorganisation zu regeln. 

Art. 4 

Die Quartiergestaltungsplanung umfasst folgende Pla
nungsmittel: 

Quartiergestaltungsplan 'Situation' 

Nr. 146 C-01 vom 11.02.1985 I Rev. 22.11.85 I April 86 
Quartiergestaltungsplan 'Richtprojekt Zone A' 
Nr. 146 B-03 vom 11.02.1985 
Quart i ergesta I tungsp I an 'Schemasehn i tte' 
Nr. 146 C-03 vom 11.02.1985 I Rev. 22.11 .85 
Besondere Vorsehr i fteniHöhenbegrenzungsschema taiGe
staltungsempfehlungen vom 18.02.85 
Generelles Kanalisationsprojekt (GKP) 'Mangelegg' 
des Ingenieurbüros Sirehier Schwyz, Plan Nr. 333-14116 
mit Datum vom 10.02.1984. 
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Gebieteinlei lung/ 
Art der Bauten: 

. 
Gestaltung, Gliederung: 

Richtlinien für die 
Hochbauten im Quartier
gestaltungsgebiet A: 

Baubegrenzungs I inien: 

- 2 -

Art. 5 

Das QGP-Gebiet umfasst zwei Zonen: 

Zone A 

umfasst Mehrfami I ienhäuser, Reihenhäuser und Doppelein
fami I ienhäuser. 

2 
Zone B 

umfasst vorwiegend Einfamilienhäuser und Doppeleinfami-
1 ienhäuser oder an deren Stelle kleine Re-ihenhäuser. 

3 
in beiden Zonen sind dem Siedlungscharakter entspre

chende Folgeeinrichtungen und Nutzungen möglich wie 
Lädel i, Büros, Quartierbeizl i etc. 

4 
Eine Einliegerwohnung pro Haus oder Hauspart ist 

innerhalb der zulässigen Ausnützung möglich, sofern die 
entsprechenden Garagen- oder Abstellplätze vorhanden 
sind. 

Art. 6 

Die Fassaden- und Dachgestaltung der Bauten hat in 
bei den QGP-Geb ieten nach gemeinsamen Gesta I tungsgrund
sätzen und unter bestmöglicher Berücksichtigung der 
ortsüblichen Bauweise und Eigenart der Umgebung zu 
erfolgen. Die im Anhang empfohlene Gestaltung ist weg
weisend. 

Art. 7 

Die im QGP umschriebenen Baukörper sind bezüglich 
Gruppierung, Höhenkoten, GI iederung, Geländeeinpas-
sung und Verlauf der Firstlinien verbindlich. 

2 
Das Richtprojekt der BSS Architekten, Schwyz, zeigt 

die Grundidee der Anlage in der Zone A auf und ist 
wegweisend. (Quartiergestaltungsplan 'Richtprojekt Zone 
A', Nr. 146 C-02 vom 11.02.1985) 

Art. 8 

Die Baubegrenzungs I inien bestimmen Standort und 
Grösse der Hauptbaukörper und Garagen. Massgebend 
ist die Fassadenflucht. 

2 
Dachvorsprünge dürfen max. 1 .00 m über die Baube-

grenzungslinie hinausragen. 
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Grenz- u. Gebäudeab
stand, Fassadenabstand, 
Strassenabstand: 

Gebäudehöhen, Höhen
begrenzungs I in ien: 
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3 
Veranden sowie Wintergärten dürfen, sofern sie nicht 

mehr als zweigeschossig in Erscheinung treten, auf der 
südlichen Gebäudeseite die Baubegrenzungslinie um maxi-
ma I 2. 50 m überragen. 

4 
Balkone und bewohnte Erker dürfen die Baubegren

zungslinie allseitig um höchstens 2.00 m überragen. Alle 
diese Bauteile dürfen maximal einen Drittel der Fassaden
! änge aufweisen. 

5 

I inie 
sofern 

Nebenbauten 
im Rahmen 

dürfen ausserhalb der Baubegrenzungs
des Kant. Baugesetzes erstellt werden, 

von Standort und Höhen I age her gut ein-sie sich 
passen. 

Art. 9 

Gegenüber den Grundstücken ausserhalb des QGP-Ge
bi etes geIten die Grenz- und Gebäudeabstände gemäss 
Kant. Baugesetz. 

2 
Innerhalb des QGP-Gebietes können die Grenz- und 

Gebäudeabstände im Rahmen des QGP unterschritten wer
den. Die feuerpolizeilichen Vorschriften sind in jedem Fall 
zu beachten. Zur Vermeidung von wohnhyg ien i sehen Nach
lei len durch die Unterschreituns der gesetzlichen Bauab
stände, sind die im Richtprojekt Zone A vom 11.02.1985, 
Plan Nr. 146B-03, vorgeschlagenen Grundrisse bei den 
Mehrfamilienhäusern 1 und 2 sowie bei den Reihen-Einfa
milienhäusern 1 - 29 zwingend zu beachten. 

3 
Zwischen den öst I ichen Reihenhausgruppen der Zone 

A sind an bezeichneter Stelle mind. 8.00 m Fassadenab
stand ei nzuha I ten. Tei I Überdachungen der dadurch ent
stehenden Gassen sind möglich. 

4 
Der Strassenabstand zur Würzstrasse beträgt 5.00 m. 

5 
Innerhalb des QGP-Gebietes gehen die eingetragenen 

Baubegrenzungs I in ien den Strassenabständen aus gesta I !e
r i sehen Gründen vor. 

Art. 10 

Die Bauten sind innerhalb der für die einzelnen 
Bautypen vorgeschriebenen Höhenbegrenzungs I inien zu 
realisieren (gemäss Höhenbegrenzungs-Schema Ia). 

2 
Die jeweiligen 

Gebäude festgelegt, 
Basiskosten sind 

+/- 0.5 m genau. 
für jedes einzelne 
I h re def i n i t i v e F i-

xierung erfolgt aus Genauigkeitsgründen zusammen mit der 
deta i II i erlen Ersch I i essungsp I anung, mindestens einen 
Strassenzug umfassend, und hat vor der Baueingabe zu 
erfolgen. 
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Ausnützungsziffer (AZ): 

Dachgeschossausbau 
u. Dachgestaltung: 
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Art. 11 

Bei Verwirk I ichung der Gesamtüberbauung darf die 
Ausnützungsziffer im Quartiergestaltungsplangebiet höch
stens 0.35 (inkl. Bonus) betragen. 

2 
Die AZ für die Zone A (Arealfläche = 21 '200 m2) be

trägt durchschnittlich 0.4 (inkl. Bonus). Die Bruttage
schossfläche beträgt beim Vollausbau max. 8'700 m2. 

3 
Die AZ für die Zone B (Arealfläche = 23'071 m2) be

trägt durchschnitt I ich 0.3 (inkl. Bonus). Für jeden Ge
bäudetyp ist generell die Bruttogeschossfläche (BGF) 
wie folgt vorgegeben: Für Einfami Iienhäuser 200 m2; für 
Doppeleinfamilienhäuser320m2 (pro Part 160m2). Die 
Bruttogeschossfläche umfasst bei Vollausbau max. 6'800 
m2. 

4 
Die geringfügige Verlagerung der Ausnützung inner

halb des gesamten Ouartiergestaltungsplangebietes ist 
zulässig, sofern die Zustimmung der belasteten Grundei
gentümer vor I iegt. 

5 
Zur Berechnung der Bruttogeschossflächen 

jeweiligen Formulierungen der Gemeinde Schwyz 
den. 

Art. 12 

sind die 
anzuwen-

Dachgeschossausbauten 
grenzungslinien und der 
zulässig. 

sind innerhalb der Höhenbe
festgelegten Ausnützungsziffer 

2 
in der Zone A sind bei Hauptgebäuden nur Dächer 

mit geneigten Dachflächen (16° bis 320) und ähnlicher 
Dachneigung zulässig. Es sind vereinzelte Flachdachbe
reiche zulässig, sofern sie als begehbare Dachterrassen 
dienen oder zur besseren Bei ichtung von nordseiligen 
Dachgeschossen vorgesehen sind. Kleinbauten wie z. B. 
W in tergärten/Pergol as etc. dürfen auch andere Dachfor
men aufweisen. Eingeschossige Flachdachbauten wie Ga
ragen sind ganzheitlich zu begrünen. 

3 
in der Zone B sind für Hauptgebäude hangparallele 

Sat,teldächer mit geneigten, gleichmässigen Dachflächen 
zulässig (Neigung 16 O bis 320). Bei südseilig erschlos
senen, quadratischen Grundrissen sind Kreuzgiebel er
laubt. 

Bei Bauten mit 
sätze möglich, 

versetzten Geschossebenen sind Dachver
besonders im Zusammenhang mit passiver 

Sonnenenergienutzung. 
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Kleinbauten (Anbauten) wie z. B. 
las, Gartenhäuschen etc. dürfen 
men aufweisen. 

Wintergärten, Pergo
auch andere Dachfor-

Eingeschossige Flachdachbauten wie z. B. Garagen sind 
ganzheitlich zu begrünen. 

4 
Sämtliche Dächer sind mit Dachvorsprüngen auszubi 1-

den. 

5 
Dachaufbauten als Giebellukarnen sind zulässig. Sie 

sind deutlich dem Hauptdach unterzuordnen und dürfen 
insgesamt nicht mehr als 1/3 der Fassadenlänge betra
gen. Dacheinschnitte sind zulässig. 

6 
Als Dachdeckungsmaterial für Schrägdächer sind 

ziegel zugelassen. ln begründeten Ausnahmefällen 
farblieh integrierte Metalldächer zulässig. 

7 

Ton
sind 

Aktive Sonnenenergieanlagen 
dach-Bereich anzusiedeln. 

sind generell im Unter-

Art. 13 

Sämtliche Bauten 
einzupassen, dass die 
gering ausfallen. 

und Anlagen sind so ins Gelände 
Umgebungsanpassungen mög I ichst 

2 

als 
m. 

Die Böschungsneigung darf in der Regel nicht stei I er 
2 : 3 sein, mit einer Böschungshöhe von max. 1.30 

Höhere Böschungsanlagen sind gestaffelt anzulegen. 

3 
Stützmauern (keine Trogmauern!) sind nur in begrün

deten Fällen gestattet und dürfen 1.20 m nicht überra-
gen. 

4 
Für die Rahmenbepflanzung sind vorwiegend einheimi

sche Gehö I ze zu verwenden. An den im QGP vorgesehe
nen Orten sind hochstämmige Bäume anzulegen. 

5 
Mit der Baueingabe ist ein 

gestaltungsplan einzureichen. 
deta i II i erter Umgebungs-

6 
Einfriedungen sind nach Möglichkeit mit Pflanzen 

wie Hecken und Büschen auszuführen. 

7 
Bankettstreifen sind wie folgt auszubilden: Die Wiese 

reicht bis an den Strassenrand (Parzellengrenze). Bö
schungen, Roll ierungen, Heckenbepflanzungen, Mäuer
chen sind 0.30 m ab dem Strassenrand erlaubt. 
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Art. 14 

Die generelle Gestaltung der Aussenräume, nament-
1 ich die Anordnung von Plätzen und Parkplätzen, ist 
gemäss dem Quart iergesta I tungsp I an auszuführen. 

2 
Im Bereich der Strassen-Hauptachse sind verkehrsbe

ruhigende Gesta I tungsmassnahmen vorzusehen. (Vor I age 
b i I det die Projekt ierungsempfeh I ung zur Verkehrsberuh i
gung, I VT Bericht Nr. 83/1, ETH Zürich.) 

Die Querstrassen sind so anzulegen, dass sie neben 
der Verkehrserschliessung auch als Spiel- und Kommuni
kationszonen dienen. 

3 
Die Garagevorplätze sind gestaltungsmässig Tei I des 

Strassenraumes. Autoabstellplätze sind möglichst mit Ra
senstei nen auszub i I den. 

Art. 1 S 

Der Fahrverkehr hat sich grundsätzlich der Wohnnut
zung zu unterordnen. Die Fahrgeschwindigkeit ist mit 
geeigneten Massnahmen auf 30 bis 35 km/Std. zu be
schränken. (Vorlage bildet die Projektierungsempfehlung 
zur Verkehrsberuhigung, IVT Bericht Nr. 83/1, ETH Zü
rich.) 

2 
Es bestehen 2 Typen von Strassen: 

a) Hauptachse Breite 4.50 m sowie entlang der 
(Typ A) Strasse mit über 10 % Neigung 

ein Trottoir von 1.80 m Breite. 

b) Querstrassen Breite 3.00 m und bei dsei ti g 30 
(Typ B) cm Bankett 

Sie dienen als Quartierstrassen mit öffentlichem Geh
und Fahrwegrecht. 

Pro Strasse ist eine Ausweichstelle zu 
ner freien Gesamtbreite von mindestens 
gen erfolgt ihre Gestaltung gernäss Art. 

schaffen 
4.50 m. 
14 . 

mit ei
Im übri-

3 
Die Parkierungsorganisation und die Anordnung der 

Abstellplätze sind, mit Ausnahme der Parkplätze für Ein
liegerwohnungen, im Quartiergestaltungsplan enthalten 
und verbind I ich. 

4 
Für die Anzahl der Fahrzeugabstellplätze gilt folgen-

de Regelung: 

Für Einfamilienhäuser und Doppeleinfamilienhäuser sind 
2 Parkplätze (Boxen oder Abstellplätze) pro Haus oder 
Hauslei I, für Reiheneintami I ienhäuser und Wohnungen 
1,5 Plätze erforderlich. 

. '\ 
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Art. 16 

Innerhalb des Quartiergestaltungsplangebietes sind 
an den bezeichneten Standorten Kinderspielplätze einzu
richten (Hart- und Grünanlagen). Ihre gesamte Fläche 
muss mindestens 10 % der zu Wohnzwecken genutzten an
rechenbaren Bruttogeschossfläche betragen. 

2 
Die Strassen dürfen, soweit sie gernäss Strasse Typ 

B ausgebildet sind, zu einem Viertel Ihrer Fläche als 
Spie I fläche m i !gerechnet werden. 

3 

der 
Die Gestaltung der Spielanlagen 

Baubewi II igung darzustellen. 

Art. 17 

ist in den Plänen 

An geeigneten Orten sind Containerplätze einzurichten. 
Lage und Grösse dieser Containerplätze sind in den Plä
nen der Baubew i II i gungsgesuche darzustellen. 

Art. 18 

Im ganzen Quartier ist die Errichtung von neuen und 
die Erweiterung von bestehenden Aussenantennen nicht 
gestattet, sofern durch andere technische Einrichtungen 
gleichwertige Empfangsmöglichkeilen gewährleistet sind. 

Art. 19 

Ausnahmen von den vorstehenden Sonderbauvorschriften 
können nicht erteilt werden. Vorbehalten bleibt das or
dent I iche PI anänderungsverfahren. 

Art. 20 

Diese Vorschriften treten mit der Genehmigung des Quar
tiergestaltungsplanes durch den Regierungsrat in Rechts
kraft. 

Bau- und Höhenbegrenzungsschemata Seite 8 - 12 
Gestaltungsempfehlungen, Anhang Seite 1 - 9 
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QGP - GEBIET ZONE A: REIHENEINFAMILIEN- MEHRFAMILIENHAEUSER 
HOEHENBEGRENZUNGS-SCHEMA MST. 1 : 200 I BRAUN 

Blatt 9 

SCHNITT 7.00 

4.50 4.50 

---
Garageanb~---

---
------

' I ___.__ __ -- • ···------· I I 
5.00 17.00 

:~ 

HOEHENBEGRENZUNGSLINIEN FUER GARAGEN 
HOEHENBEGRENZUNGSLINIEN FUER HAUPTBAUKOERPER 

10.00 
sz_- :.= _ ..... 

8.00 ..... --- =--- r 6.00 ---.sz__ r-- 5.50 1. 00 
I 
I r J 

I 
I I 
I MEHRFAMILIENHAUS I 
I L I 

1. 50 
r--1 r I -=- I ---BASIS + - 0.00 ------ 1-
I --- I 
L----- c-------- J ---- I -- I --

......_________. ·• 
' 2. 00 - 14.50 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I~ 

I. 
.-.- . 

_, ~~ 

I, 
i 

I -+ 

I 
I 
I 

QGP - GEBIET ZONE B: EINFAMILIENHAUS TYP NORDSEITIG ERSCHLOSSEN Blatt 10 
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QGP - GEBIET ZONE B: EINFAMILIENHAUS TYP SUEDSEITIG ERSCHLOSSEN 
BAU- UND HOEHENBEGRENZUNGSSCHEMA MST. 1 : 200 I LILA 

SCHNITT 8.00 
-= 
6.00 

--.2 

Blatt11 

BAU-/HOEHENBEGRENZUNGSLINIEN FUER HAUPTBAUKOERPER 
BAU-/HOEHENGEBRENZUNGSLINIEN FUER GARAGEN . 

GRUNDRISS 11.50 max. 6.00 
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QGP - GEBIET ZONE B: DOPPELEINFAMILIENHAUS 
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G E S T A L T U N G S E M P F E H L U N G E N 

INHALT 

1. Einleitung 

2. Dimension, Richtung der Hauptbaukörper 

3. Ausrichtung der Bauten 

4. Grundformen, kubische Gliederung 

5. F assadengesta I tung 

6. Materialisierung, Farbgebung 

7. Gebäudeeinpassung ins Gelände (Topografiebezug) 

8. Terraingestaltung (Topografiebezug) 

9. 

10. 

Grenzeinfriedungen 

Strassenraumgestaltung 
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1. Einleitung 

Die folgenden Empfehlungen wollen gestalterische Anhalts
punkte vermitteln, damit das äussere Erscheinungsbild 
sowie die bautypischen Merkmale dieser Siedlung über
einstimmen. Die Weiterführung und Entwicklung der ört
lichen Bautradition steht dabei im Vordergrund. 

Im Quartierplan-Gebiet Zone A sind die Vorstellungen bezüglich 
Baukörper, Grundrissgestaltung, Fassadengliederung, Topografie
bezug etc. weitgehend skizziert. Ansonsten gelten dieselben Ge
staltungsgrundsätze wie im Teilgebiet B. 

Im Quartierplan-Gebiet Zone B mit Einfamilien- und Doppeleinfa
milienhäusern bleibt ein beträchtlicher individueller Spielraum. 

ln den Grundstrukturen wie Grundform, Dimension, Richtung, 
Fassadengestaltung, Material isierung, Geländeeinpassung, Er
schI i essungsraumgesta I tung etc. sollen sie jedoch überei n
s!immen. Innerhalb dieses 'Vokabulars' soll jeder künftige 
Bauherr seine persönlichen Bauabsichten verwirklichen können. 

Anhang: - 2 -



Anhang: - 3 - _,,, 
2 Dimension der Hauptbaukörper 

~ O:c """' <0 o o<öcoec mo"' "k 0 ; ooecOo <0 Ooc eo o- o o 0 "'"""'"''""' o o o•;; o; oo I situieren (vergl. untenstehende Detailskizze). Die jeweiligen Basiskoten sind 
-~ ; für jeden Bau im Quartierrichtplan der Genossame fixiert. Die Planung geht 

~ ~=~ i~Y ~r~:~::~f~i~cch~:~7:~~o~f~:er~~~~af:~ii~i~:::~:raus: 
I, ca. 320 m2 Bruttogeschossfläche für Doppeleinfamilienhäuser (pro Part 160 m2) I Einfamilienhaustyp- Südseitig erschlossen 

[ Grundsätzlich sollen die quadratischen Bauten ca. 10,5 x 10,5 m Grundfläche 
., des Ha up tba ukörpers nicht übersehre i ten. 

I Einfamilienhaustyp- Nordseilig erschlossen 

1': Für die rechteckigen Bauten sind ca. 10 x 13 m Grundfläche des Hauptbaukörpers 
'!I zu erreichen. 
I I ,.Iippe I ei nfami I ienhäuser 

I ''!l're sollten ca. 11 x 18m Grundfläche aufweisen. , 
(3. Ausr;ichtung der Bauten 

I 
- Die Bauten sollen parallel zu den Baubegrenzungslinien stehen. 

I 
Legende 

Baube~renzung im Grundriss und Schnitt fUr Hauptbauk6rper 

Effektiver Baukörper 

1: Grundriss Richtung 

l • ' ' 

t 
IJ 
I. 

Ii 

---

I 
i 
I 

r- +·- -·-

i 
I 

I 

Schnitt 
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4. 

Hauptbaukörper 

I 
I 

l 
1-
11.' 

.;; 

1: 
I 

I, 
l 

uten 

feingliedrig 
als Körper bzw. im 

ausbilden 
keine Auskragungen 

, Sockelausbildung 

I . -

f 
I 
I 

mit Sockel 

Grundformen, kubische GI iederung 

Einfache kubische Giebelhäuser mit Satteldächern 
Quadratische oder rechteckige Grundrisse 

Anhang: - 4 -

Giebelrichtung hangparallel, bei quadratischen Grundrissen auch Kreuzgiebel möglich 
Dachversätze bei guten 1 Schnittlösungen 1 möglich. 

Dachneigung 

18 ° bis 32 ° 

Kubische Gliederung 

3-teilig: Dach 

Mitteltrakt 
Sockel (mit oder ohne 
Ausbildung) 

Kubuseinschnitte oder 
ausweitungen (Erker) 
etc. möglich 

Dachaufbauten 

- kleingliedrig 
Keine Dacheinschnitte 

- Keine Schleppen 

ohne Sockel 



5. F assadengesta I tung 

effnung Fenster: 

urale Bauten 

Lochfassaden 
Einzelfenster oder Fenster 
im 1 Verband 1 

stehende o. quadratische 
Formen 

- Wenn möglich nach 
klarem Ordnungsprinzip 
(z.B. Symmetrie) 

SUdseitig grosse Fensterfronten 
sinnvoll 

- Keine Holzverkleidungen 

-Dem Hauptbau deutlich 
unterordnen 
feingl iedr·ige Körper 

im Verband ausbilden 
freie Auskragungen 
vermeiden 

achvorsprünge / 
achsimsausbildu 

t Sockelausbildung 

- klare, positive 
Sockelausbildung 

- kleinere Oeffnungen 

Murale Bauten: 

Holzbauten: 

Anhang: - 5 -

Holzbauten 

- erwünscht 
- Holz konstruktiv 

verwenden 

- Fassadengliederung gern. 
konstruktivem Aufbau 

Dachaufbauten 

- Dem Hauptdach 

deutlich untergeordnete 
Giebellukarnen 
bei Vorbauten auch 
1 Sonnenklappen 1 möglich 
max. 2 Dachfenster pro 
Dachfläche 

- keine Schleppen 

Wenig Vordach (ca. O,Sm) 

Viel Vordach (ca. 1.0 bis 1.5 m) 

Dachsimse möglichst fein ausbilden. 
Keine Eternitverkleidungen im Trauf- und 
Ortbereich. 

ohne Sockel aus
bildung 

- Baukubus als Ganzes 
gestalten 
(inkl. Kellergeschoss) 

- Grosse Oeffnungen im 
Kellergeschoss möglich. 



i 
I 6. Material isierung, Farbgebung 

Jassaden 

.~.rurale Bauten 

~ feine Verputze 
- Farbe weisslich oder nach 

I 
I 

strassenweise festge
legtem Farbkonzept 

feingliedrig 
Holz 

Mauerwerkverputzt 
Spiegelungen vermeiden 

elpartie 

Sockel 

Gesamtbau 

Dächer 

Rote, braune Ziegel oder Eternit, 

Anhang: - 6 -

Holzbauten 

- Holz konstruktiv 
anwenden 

- Holzbehandlung hell
bis Mittelbrauntöne 
farbige Holzbehandlung 
innerhalb eines 
strassenweise festge
legten Farbkonzeptes. 

wenn möglich strassenweise Uebereinstimmung 

ohne Sockel 

Verputz bis ans 
Terrain im Fassadenfarbton 

... 
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7. Gebäudeeinpassung ins Gelände (Topografiebezug) 

Bauten grundsätzlich so ins Gelände einpassen, dass die Umgebungsanpassungen 
mOaliehst qerinq ausfallen. 

Schnitt: Frontans ich!: 

Normalschnitt 

Eingang seitlich 

._ -7 halbgeschossige Anpassung 
L _, 

'Split. Level' 

(halbgeschossig versetzte Grundrisse) 

-7 halbgeschossige Anpassung 

Treppenhaus talseilig 

-? halbgeschossige Anpassung 

Ke II ergeschoss Ia I seit i g offen 

-r geschosshohe Anpassung 
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8. Terraingestaltung (Topografiebezug) 

Grundsätzlich sind keine hohen Aufschüttungen und Stützmauern erlaubt. 
Die treppenartige Terraingestaltung gilt als Prinzip. 

Absatz 

0,3 m min. 1,0 m 
I 

0 Rollierungen bis 3 
~ 

ro 

" N 

ro 

9. Grenzeinfriedungen 

4 

nach Möglichkeit mit Hecken (Buchs etc.). 

Böschungen bis 3 4 

zwischen Nachbargrundstücken bei gegenseitigem Einvernehmen an die Grenze 
Hecken Strassenseitig 0,3 m ab Strassenrand bzw. Grenze zurückversetzen. 

Hecke 

9 

~ 

X 

0,3 m Stützmauer 
I 

:::r-tt--'---~ 'c b-:;,' 

Strasse 

~I 
" N 
ro 
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10. Strassenraumgesta I tung 

Strassentyp A: 

STRASSE 

0. 3 m 5.00 m 

Strassentyp B: 

' "-' 

--

0. 3 m 

STRASSE 

3.00 m 

:···/ 

0. 3 m 

G' 

I 

1 

0.3 m 

G 

.. 
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Die Strassen werden Wohnquartiergemäss 
erstellt. Die Strassen Typ A dienen der 
internen Primärerschliessung (= 1 Siedlungs
zugang 1 ). 

Der Verkehr auf den Strassen Typ 8 
beschränkt sich auf den jeweiligen Bewohner
verkehr und Zubringer- oder Notfalldienste. 

Die Strassenbreiten sind aus Gründen der 
Verkehrsberuhigung schmal. 

Die Garagevorplätze sind somit für 
Ausweichmanöver bis auf eine Tiefe 
von 1 m offenzuhalten.und dürfen 
nicht abgesperrt werden. 

Oie Garagevorplätze sind materialmässig 
in den Strassenraum zu integrieren, 
sodass optisch die Fahrbahn mit kleinen 
Platzerweiterungen belebt wird. 
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